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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Kreistagsgeschäftsstelle  

Datum 

25.11.2022 

Drucksachen-Nr. 

2022/361 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 05.12.2022 

 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Änderung in der Besetzung der Strukturkommission Altenhilfe; 
Ausscheiden und Nachwahl eines beratenden Mitglieds (Kreisseniorenrat) 

 

Beschlussvorschlag 

1. Dem Wechsel innerhalb der Strukturkommission Altenhilfe von Herrn Dr. Bernd EBERWEIN 
vom beratenden Mitglied zum stellvertretenden beratenden Mitglied (Kreisseniorenrat) wird 
zugestimmt. 

2. Der Kreistag bestellt Frau Gaby HOTZ als Nachfolgerin von Herrn Dr. Bernd EBERWEIN als bera-
tendes Mitglied in die Strukturkommission Altenhilfe. 

3. Die übrige Zusammensetzung des Gremiums wird ganzheitlich bestätigt. 
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Historie und Sachverhalt 

Die Strukturkommission Altenhilfe besteht aus 12 Mitgliedern des Kreistags und einem weiteren 
beratenden Mitglied, welches der Kreisseniorenrat vorschlägt. 

In der konstituierenden Sitzung des Kreistags am 22. Juli 2019 wurde der damalige Vorsitzende des 
Kreisseniorenrates, Herr Dr. Bernd Eberwein, als beratendes Mitglied in die Strukturkommission Al-
tenhilfe berufen. Eine Stellvertretung für Herrn Dr. Eberwein wurde seinerzeit nicht benannt. 

Durch die Wahl von Frau Gaby Hotz zur neuen Vorsitzenden des Kreisseniorenrats soll sich dies nach 
Wunsch des Kreisseniorenrates auch in der Besetzung der Strukturkommission Altenhilfe 
widerspiegeln. Der Kreisseniorenrat hat schriftlich gebeten, diesen Wechsel in der Strukturkommissi-
on Altenhilfe zu vollziehen. 

Als Nachfolgerin von Herrn Dr. Bernd Eberwein als beratendes Mitglied in der Strukturkommission 
Altenhilfe wird Frau Gaby Hotz in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Kreisseniorenrates ab dem 
Jahr 2023 berufen. Als ihr Stellvertreter wird der Ehrenvorsitzende des Kreisseniorenrates, Herr Dr. 
Bernd Eberwein, bestellt. 

Die Verwaltung empfiehlt Zustimmung zum Beschlussvorschlag. 

Mit dem Beschluss ist auch die bisherige und weiterhin geltende Besetzung der Strukturkommission 
Altenhilfe (nochmals) in ihrer Ganzheit zu bestätigen. Dies deshalb, weil Einzelbeschlüsse über den 
Wechsel von einzelnen Personen immer auch eine Neubestellung der Gesamtmitglieder der Kommis-
sion bedingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Anlagen 

-- 
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe  

                Pflichtaufgabe 

                Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:  

     Nr.:  …    Bezeichnung:  …  

 …   … 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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